
Grundeigentümerverbindliche Festlegung der Gewässerraumlinien

Informationsveranstaltung vom 25. Februar 2026
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Ziele der heutigen Veranstaltung
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1. Informieren: Was sind Gewässerräume und wozu dienen sie?

2. Erklären: Wie werden die Gewässerräume in Diessenhofen festgelegt?

3. Erläutern: Was bedeutet das konkret für Sie?

4. Mitwirken : Wie können Sie sich einbringen? (Vernehmlassung)

Einleitung

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen



Bisherige Informationen
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Informationsveranstaltung 
Gewässerraum Rhein 
Camping Ziegelhütte/Läui bis Schupfen 
am 26. September 2022

Einleitung

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen

Ą zur Genehmigung eingereicht

Ązur Genehmigung eingereicht

Informationsveranstaltung 
Gewässerräume am Rhein 
am 6. Juni 2024



Worum geht es heute?
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[PLATZHALTER: Übersichtskarte Gemeindegebiet
mit allen Gewässern eingezeichnet]

Geisslibach

Müllibach

Mühlekanal

Talackerbach

Schupfibach

Chlosterwisbach

Grütgraben (Verzicht)

01.04N1 ςN3 (Verzicht)

Lättenweiher (stehend)

Einleitung

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen



Was ist ein Gewässerraum?

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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Allgemeines



Was ist ein Gewässerraum?

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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Allgemeines

Gewässerraum als Korridor

Gewässerabstandslinien

Das Gewässer muss nicht zwingend in der Mitte liegen (asymmetrische Festlegung)

Gewässerraum
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Mit der Ausscheidung des Gewässerraumes wird der Raumgesichert, 
der notwendig ist, damit die Gewässer ihre vielfältigen Funktionen 
erfüllen können. 

ÁSicherstellung der Hochwasserabflüsse, des Geschiebetransports 
sowieder Entwässerung des Kulturlandes und der Siedlung;

ÁAusbildung einer natürlichen Strukturvielfalt in den aquatischen, 
amphibischen undterrestrischen Lebensräumen;

ÁGedeihen standortgerechter Lebensgemeinschaftenund die 
Vernetzung derLebensräume;

ÁErholung der Bevölkerung sowie zur Wahrnehmung und 
Identifikation mit der Kulturlandschaft;

ÁVermeidung von Gewässerverschmutzung

Ziel/ und Zweck der AusscheidungAllgemeines

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen



Gesetzliche Grundlagen
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Bundesrecht:

Gewässerschutzgesetz (GSchG)τArt. 36a
Seit 2011: Kantone und Gemeinden müssen Gewässerräume 
festlegen.

Gewässerschutzverordnung (GSchV)τArt. 41aς41c
Regelt die Breite des Gewässerraums und was darin erlaubt ist.

Raumplanungsverordnung (RPV)τArt. 3
Verlangt eine Interessenabwägung bei raumwirksamen Planungen, 
bei denen ein Handlungsspielraum besteht.

Kantonales Recht:

Planungs- und Baugesetz (PBG TG)τBestandsschutz (§ 94)

Allgemeines

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen



Planungsbericht
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Zum Verständnis zentral!

Allgemeines

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen



Ausscheidung in zwei Stufen
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1. Stufe: 

Behördenverbindliche Festlegung durch den Kanton (2018 erfolgt)

Was heisst «behördenverbindlich»?
Die Gewässerraumlinien sind durch die Behörden bei Planungsvorhaben zu 
berücksichtigen. Für die Grundeigentümer:innen haben sie keine direkte
Wirkung.

Vorgehen

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen

2. Stufe: 

Grundeigentümerverbindliche Festlegung durch die Gemeinde (jetzt)

Was heisst «grundeigentümerverbindlich»?

Die Gewässerraumlinien werden in einem Sondernutzungsplan festgelegt, 
der für auch für alle Grundeigentümer:innen rechtsverbindlich gilt τ
vergleichbar mit einem Baulinienplan.



Festlegung des Gewässerraums
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1. Sohlenbreite bestimmen Natürliche Bachbettbreite ermitteln 
(Begehung, hist. Karten, GIS)

2. Minimalen GWR berechnen Berechnung nach Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV

3. Erhöhung prüfen Mehr Platz für Hochwasser, Natur oder Unterhalt?

5. Verzicht prüfen 9ƛƴƎŜŘƻƭǘ ƻŘŜǊ ƛƳ ²ŀƭŘ Ҧ ƪŜƛƴ D²w ό!ōǎΦ рύ

4. Reduktion prüfen Dicht überbautes Gebiet? (Abs. 4)

6. Interessenabwägung Öffentliche vs. private Interessen (Art. 3 RPV)

7. GWR-Linie festlegen
Verbindliche Linie im Plan, falls asymmetrisch
Interessenabwägung zwingend erforderlich

Vorgehen

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen



Interessenabwägung
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0. Spielraum prüfen

1. Interessen ermitteln

2. Interessen abwägen

3. Entscheid begründen

Beteiligte Interessen:

Öffentlich: 

BLN-Gebiet, 
Vernetzungskorridore, 
geschützte Arten

Landwirtschaft: 

Fruchtfolgeflächen, Ackerland

Privat: 

Eigentum, bestehende Nutzungen

Vorgehen

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen



Was ist im Gewässerraum erlaubt?
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Bestehende Dauerkulturen (Bestandsschutz nach Art. 41c Abs. 2):
Reben, Obstanlagen, Beerenkulturen, Hopfen, Spargeln

Nutzung

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen

In Art. 41c Gewässerschutzverordnung geregelt

Extensiv genutzte Weiden

Landwirtschaft τextensive Nutzung:
Extensiv genutzte Wiesen und Weiden, Streuflächen, Uferwiesen 
Hecken, Feld- und Ufergehölz

Standortgebundene Anlagen im öffentlichen Interesse:
z.B. Fusswege, Brücken, Leitungen, Flusskraftwerke



Was bedeutet der Gewässerraum für Sie?
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Die wichtigsten Regeln auf einen Blick:

ÁDerGewässerraum darf nur noch extensiv bewirtschaftet werden

ÁKeine neuen Gebäude oder feste Anlagen im Gewässerraum.

ÁBestandsschutz für bestehende Bauten
Alles, was heute rechtmässigsteht, darf bestehen bleiben 
(Besitzstandsgarantie)

Nutzung
Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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Teil 1 ςTechnische Dokumentation
Einführung in die Technische Dokumentation ςdie 9 Prüfschritte

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW1  ςBezeichnung und Lokalisierung des Abschnitts

Art. 41a GSchV

Jeder Gewässerabschnitt erhält eine eindeutige ID (z.B. 01.05_03) und wird örtlich verortet. «Von/Bis» beschreibt 
den Abschnitt anhand markanter Punkte (Brücken, Einmündungen, Parzellengrenzen). Die ID verbindet Technische 
Dokumentation, Gewässerraumlinienplan und Planungsbericht

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW2  ςPrüfung des berechneten Raumbedarfs (GIS-Analyse)

Art. 41a Abs. 1-2 GSchV

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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Konzept Ufersanierung Hochrhein  -12- 

   

6.5 Naturwerte 

Das Thurgauer Rheinufer ist gesªumt von Natur- und Landschaftswerten, die 

fast durchgªngig in Schutzgebiete eingefasst sind. Die Nachfolgende 

Abbildungen gibt eine ¦bersicht zur Lage der Schutzgebiete (Abb. 8). 

 

Abb. 8 Natur- und Landschaftsschutzgebiete entlang des Thurgauer Rheinufers 

Im Konzeptperimeter befindet sich eine  schenstrecke von nationaler 

Bedeutung. Im ºstlichen Teil ¿berschneidet sich das gleiche Gebiet mit einem 

Vogelschutzgebiet (Abb. 9) von internationaler Bedeutung. 

 

Abb. 9 Vogelschutzgebiet (blau umrandet) von internationaler Bedeutung entlang 

der Gemeinde Wagenhausen 

Kantonale und 

nationale 

Schutzgebiete 

 schen- und 

Vogelschutzgebiet 

Wagenhausen 

Diessenhofen 

Schlatt 

FGEW2  ςPrüfung des berechneten Raumbedarfs (GIS-Analyse)

Art. 41a Abs. 1-2 GSchV

Gebiete nach Art. 41a Abs. 1 GSchV Korrektur Breitenvariabilität

Nicht nach Abs 1 berechnet sind: Talackerbach, Mülibach, Geisslibach Abschnitt 04, 05 
und 15 sowie der Schupfibach und der Chlosterwiesbach

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW2  ςPrüfung des berechneten Raumbedarfs (GIS-Analyse)

Art. 41a Abs. 1-2 GSchV

01.05_1701.05_10 01.05_04

Faktor 1.5xFaktor 1x Faktor 2x

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW2  ςPrüfung des berechneten Raumbedarfs (GIS-Analyse)

Art. 41a Abs. 1-2 GSchV

Der behördenverbindliche Gewässerraum muss Abschnittsweise plausibilisiert werden.Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW3  ςErhöhung GWR ςHochwasserschutz

Art. 41a Abs. 3 Bst. a GSchV

αƳǳǎǎά Ґ YŜƛƴ IŀƴŘƭǳƴƎǎǎǇƛŜƭǊŀǳƳ
αǎƻǿŜƛǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΧά Ґ tǊǸŦǳƴƎǎŀǳŦǘǊŀƎ

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW3  ςErhöhung GWR ςHochwasserschutz

Art. 41a Abs. 3 Bst. a GSchV

Prüffrage: Kann der Gewässerraum das Hochwasserereigniss HQ100 + 30 cm Freibord ableiten?
Beispiel Abschnitt 01.05_04

Gefahrenkarte Kanton Thurgau 2D - Hochwassersimulation W+B

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW3  ςErhöhung GWR ςHochwasserschutz

Art. 41a Abs. 3 Bst. a GSchV

Der Kanton Thurgau verlangt bei der Prüfung nach Art. 41a Abs. 3 Best. a GSchV ein Normalprofil. 
Bestehend aus nGSB + 2/3 Böschungsneigung + Freibord, ob der Gewässerraum ausreichend ist.  

Es braucht keine Erhöhung der Gewässerräume zum Hochwasserschutz in der gesamten Gemeinde. 

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW4  ςErhöhung GWR ςRevitalisierung

Art. 41a Abs. 3 Bst. b GSchV

Der Stadtrat hat entschieden die 
Gewässerräume für den Geisslibach zwischen 

der Gemeindegrenze und dem Abschnitt 
01.05_16 im Rahmen des 

Revitalisierungsprojektes Geisslibach 2030 
festzulegen ςweiter Revitalisierungen sind nicht 

geplant und können in den festgelegten 
Gewässerräumen umgesetzt werden, als 
Referenz gilt der revitalisierte Abschnitt 

01.05_16.

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW5  ςErhöhung GWR ςNatur & Landschaft

Art. 41a Abs. 3 Bst. c GSchV

Konzept Ufersanierung Hochrhein  -12- 

   

6.5 Naturwerte 

Das Thurgauer Rheinufer ist gesªumt von Natur- und Landschaftswerten, die 

fast durchgªngig in Schutzgebiete eingefasst sind. Die Nachfolgende 

Abbildungen gibt eine ¦bersicht zur Lage der Schutzgebiete (Abb. 8). 

 

Abb. 8 Natur- und Landschaftsschutzgebiete entlang des Thurgauer Rheinufers 

Im Konzeptperimeter befindet sich eine  schenstrecke von nationaler 

Bedeutung. Im ºstlichen Teil ¿berschneidet sich das gleiche Gebiet mit einem 

Vogelschutzgebiet (Abb. 9) von internationaler Bedeutung. 

 

Abb. 9 Vogelschutzgebiet (blau umrandet) von internationaler Bedeutung entlang 

der Gemeinde Wagenhausen 

Kantonale und 

nationale 

Schutzgebiete 

 schen- und 

Vogelschutzgebiet 

Wagenhausen 

Diessenhofen 

Schlatt 

Gebiete nach Art. 41a Abs. 1 GSchV 

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW5  ςErhöhung GWR ςNatur & Landschaft

Art. 41a Abs. 3 Bst. c GSchV

Prüffrage: Kann der Gewässerraum die Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer 
überwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes erfüllen?

Für die Biodiversität währen Buffer entlang der Gewässer von 
bis zu 50 Metern ideal, das ist aber nicht realistisch, bei der 

Erhöhung des GWR hat sich der Stadtrat deshalb an der 
Biodiversitätskurve orientiert und nur bis max. 30 Meter 

(2x15m) erhöht.

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW5  ςErhöhung GWR ςNatur & Landschaft

Art. 41a Abs. 3 Bst. c GSchV

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen
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FGEW5  ςErhöhung GWR ςNatur & Landschaft

Art. 41a Abs. 3 Bst. c GSchV

Einleitung

Allgemeines

Vorgehen

Nutzung

Detailbetrachtung

Häufige Fragen

Vernehmlassung

und Ausblick

Fragen


